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Wenn Events die Marke beflügeln
von Professor Dr. Cornelia Zanger

TU Chemnitz richtete wiederholt in-
ternational bedeutende Event-Tagung 
aus.
Die 200 Plätze im Konferenzsaal waren 
2017 wieder schnell vergeben – die 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wis-
senschaft und Eventpraxis kamen auch 
in diesem Jahr nach Chemnitz, um sich 
zu Forschungsergebnissen und Trends 
bei „Events und Marken“ auszutau-
schen, so das Thema der Tagung. Der 
Rektor der Technischen Universität 
Chemnitz, Prof. Dr. Gerd Strohmeier, 
betonte in seinem Grußwort zur Kon-
ferenzeröffnung, dass die Forschung 
zur Wirkung von Events und Messen 
an der TU Chemnitz seit über 20 Jahren 
international erfolgreich sei. Er verwies 

auch darauf, dass die TU Chemnitz sich 
zu einer festen Institution für Eventfor-
scherinnen und -forscher im deutsch-
sprachigen Raum entwickelt habe. Die 
Professur für Marketing und Handels-
betriebslehre veranstaltete in diesem 
Jahr bereits zum 9. Mal die Wissen-
schaftliche Konferenz Eventforschung.
In zwölf Beiträgen wurde das Thema 
„Events und Marken“ aus verschie-
denen Blickwinkeln beleuchtet. Viel 
Beachtung fanden die Keynotes zur 
Wirkung von Events aus Sicht der Neu-
rowissenschaften und zu deren Einsatz 
bei der Entwicklung der Marke „Schloss 
Wackerbarth“ zum ersten europä-
ischen Erlebnis-Weingut.
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In mehreren Vorträgen und Diskus-
sionen wurde der Beitrag bestimmter 
erlebnisorientierter Kommunikations-
angebote wie Anwendertagungen, 
Sponsoring im regionalen Kontext, At-
traktionen in Flagship Stores, Auftritte 
auf B2B-Messen oder die „Nacht der 
Wissenschaft“ für die Markenbildung 
untersucht. Methodische Anregungen 
gab es zum Einsatz von Storytelling zur 
Entwicklung markenbildender Veran-
staltungskonzepte oder zur Inspirati-
on neuartiger Eventkonzepte durch 
Markentrends. Die Digitalisierung in der 
Event- und Messebranche führte zu in-
tensiven Diskussionen und zum regen 
Austausch, insbesondere hinsichtlich 
des Einsatzes von Social Media als inte-
grierter oder begleitender Bestandteil 
von Veranstaltungskonzepten.
Während der Konferenz wurde zum 3. 
Mal der durch die TU Chemnitz und den 
FAMAB Kommunikationsverband e. V. 
ausgelobte „Deutsche Forschungspreis 
für Live Communication“ verliehen. Der 
„LiveComPreis 2017“ zeichnet talen-
tierte Nachwuchsforschende aus, die 
mit ihrer Bachelor- oder Masterarbeit 
eine sowohl wissenschaftlich interes-
sante als auch praktisch relevante Auf-
gabenstellung aus dem Bereich der Live 
Communication herausragend bearbei-
tet haben. In diesem Jahr ging der Preis 
für die beste Bachelorarbeit an Lydia 

Verleihung des LiveComPreises 2017 an Julia Hachenthal (2.v.r.). Im Bild von links: Jan Kalbfleisch (Geschäftsführer des FAMAB Kommunikati-
onsverbands e. V.), Professor Dr. Cornelia Zanger (Leiterin der Konferenz), Prof. Dr. Lothar Winnen (Jury-Mitglied, HMKW Köln), und Professor 
Dr. Gerd Strohmeier, Rektor der TU Chemnitz. (Bildquelle: TU Chemnitz / Thomas Am Ende)

Steffen Schuster und Professor Dr. Cornelia Zanger diskutieren mit dem Auditorium.  
(Bildquelle: TU Chemnitz / Thomas Am Ende)

Austausch und Diskussion über die aktuellen Herausforderungen der Eventbranche.  
(Bildquelle: TU Chemnitz / Thomas Am Ende)
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Vierheilig von der DHBW in Ravensburg. 
Gleichauf lagen die zwei ausgezeichneten 
Masterarbeiten von Julia Hachenthal von 
der Hochschule Worms und Mandi Ber-
ger von der TU Chemnitz. Als Anerken-
nung erhielten die drei Gewinnerinnen 
Tickets zur Teilnahme an der FAMAB 
Award Verleihung 2017 in Ludwigsburg.

Links
https://www.tu-chemnitz.de/eventforschung
http://famab.de/

Professor Stefan Luppold referiert über User Conferences in Bezug auf die Markenentwick-
lung. (Bildquelle: TU Chemnitz / Thomas Am Ende)

Die Bedeutung von Innovation für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men, Regionen und Volkswirtschaften 
steht sowohl aus wissenschaftlicher als 
auch aus Praktikersicht außer Frage. 
Neben der immer noch verbreiteten 
Auffassung, dass Innovation im Wesent-
lichen gleichbedeutend mit dem Her-
vorbringen neuer Ideen und Produkte 
ist (siehe Trott, 2008; Slater et al., 2014), 
setzt sich seit einiger Zeit die Erkennt-
nis durch, dass Innovation mit der un-
ternehmerischen und gesellschaftlichen 
Fähigkeit einhergeht, dynamisch und 
kontinuierlich auf Herausforderungen zu 
reagieren (vgl. Lawson & Samson, 2001; 
Hekkert et al., 2007; Crossan & Apaydin, 
2010). Als Beispiel für diesen Wandel im 
Umgang mit der Thematik Innovation 
kann das EU-Rahmenprogramm Hori-
zon 2020 (European Commission, 2014) 
im Vergleich zum Vorgängerprogramm 
fp7 angesehen werden. Viele aktuelle 
Themen in den anwendungsorien-
tierten Forschungsprogrammen von 
Horizon 2020, wie INTERREG oder Enter-
priseEuropeanNetwork, zielen darauf 
ab, die Entwicklungs- und Innovations-
fähigkeit von Unternehmen zu fördern. 
Daraus abgeleitete Innovationsverständ-
nisse sind folglich nicht auf Forschungs- 
und Entwicklungsprozesse reduziert 
(Van der Panne et al., 2003; Som u. a., 
2011), sondern betrachten Prozessge-
staltung, Rahmenbedingungen und Ko-

operationsmodelle. Deshalb erfordert 
nachhaltige Innovationsfähigkeit eine 
multidimensionale Perspektive, die 
professionelles Prozessmanagement 
beinhaltet. Qualifikation und Wissen, 
die dynamische Fähigkeiten und die 
Reflexionsfähigkeit eines Unternehmens 
beeinflussen, sind darüber hinaus ein 
wesentlicher Bestandteil von Innova-
tionsfähigkeit (Romijn & Albaladejo, 
2002; Böhle et al., 2012; Moldaschl u. a., 
2015). Außerdem kann eine Prozess- 
und Kooperationsperspektive auf In-
novation als Zusammenspiel zwischen 
unternehmensinternen und -übergrei-
fenden Prozessen (Meyer, 2010; Schall-
mo & Brecht, 2014) gesehen werden. 
Dieses multidimensionale Verständnis 
von Innovation spiegelt sich mittler-
weile auch in den Beurteilungskriterien 
der EU zu Innovationsfähigkeit wider, 
die den Anspruch haben, sowohl wis-
senschaftlich fundiert zu sein als auch 
ein praxisrelevantes Bild zu vermitteln. 
In die Bewertung von Innovationsfähig-
keit fließen Rahmenbedingungen wie 
Ausbildung und Forschungsförderung, 
unternehmerische Aktivitäten wie In-
vestitionen, Kooperationen und intellek-
tuelle Ressourcen sowie Ergebnisse wie 
wirtschaftliche Effekte, die Hervorbrin-
gung von neuen Produkten und Dienst-
leistungen und das Wachstum innova-
tiver Branchen mit ein (vgl. European 
Commission, 2015).

Trotz dieser multidimensionalen Per-
spektive dominiert die Frage nach 
vermeintlichen Erfolgsfaktoren die In-
novationsdiskussion. Dies bedeutet, 
Innovationsfähigkeit wird anhand der 
quantitativen  Ausprägung einer Viel-
zahl von Faktoren – im EU Innovation 
Scoreboard sind es 25 – beurteilt. Kri-
tisch anzumerken ist an dieser Stelle, 
dass eine detaillierte fallbasierte Analyse 
von Arbeitsprozessen, Aktivitäten und 
deren Rahmenbedingungen im Hinblick 
auf ihren Einfluss auf Innovation unter-
repräsentiert sind (Schulz & Riedel, 2016). 
Die Korrelation von Faktoren, die als in-
novationsrelevant angesehen werden, 
zeigt evidenzbasierte Muster auf hoher 
Verdichtungsebene auf, erklärt jedoch 
nur unzureichend die dynamische 
Wechselwirkung verschiedener Formen 
von Organisation, Kollaboration, Ideen-
findung, Förderung, Qualifikation oder 
Management (vgl. Orlikowski & Scott, 
2008). Die Beurteilung von Innovations-
fähigkeit allein aufgrund quantitativer 
Faktoren kann zu einem normativen 
Innovationsverständnis führen, da situ-
ations- und kontextspezifische Ansätze, 
die ggf. den üblichen Erfolgskriterien 
widersprechen, unberücksichtigt blei-
ben. Paradoxerweise erfordert das 
Erreichen der quantitativen Zielindika-
toren in EU-Forschungsprogrammen 
wie INTERREG ein vertieftes Eintauchen 
in die Prozessanalyse und -gestaltung 
auf Arbeits- und Organisationsebene. 
Dies bedeutet, Innovativität wird de 
facto nicht dadurch gesteigert, dass die 
Werte von Faktoren erhöht werden, 

Nachhaltige Innovationsfähigkeit und Entwicklung in Arbeitskontexten
Konzepte, Methoden, Rahmenbedingungen

von Professor Dr. Klaus-Peter Schulz (ICN Business School)

Der vorliegende Beitrag skizziert eine mehrjährige empirische Forschungs-
tätigkeit, in deren Rahmen Konzepte, Methoden und Rahmenbedingungen 
nachhaltiger Innovationsfähigkeit von Organisationen und Arbeitsprozessen 
analysiert und gestaltet wurden. 
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sondern dass sich Arbeitsprozesse und 
ihre Rahmenbedingungen entwickeln. 
Dazu müssen diese allerdings verstan-
den und gestaltet werden. 
Es stellt sich die Frage, wie nachhaltige 
Innovationsfähigkeit in Arbeitspro-
zessen beschrieben und erklärt werden 
kann. Diese Analytik bildet die Grund-
lage zur Gestaltung nachhaltiger In-
novations- und Entwicklungsfähigkeit. 
Zur Beschreibung ist es erforderlich, 
dass der Begriff des Arbeitsprozesses 
erläutert wird bzw. die Vielfalt dessen 
aufgezeigt wird, was Arbeitsprozess be-
deuten kann und welche Arbeits- und 
Organisationsformen sich dabei her-
ausbilden. Für die Analyse bedarf es 
geeigneter methodischer Vorgehens-
weisen und Beschreibungsformen. Ins-
besondere durch Aktionsforschung, die 
in den im Folgenden skizzierten Studien 
eine wesentliche Rolle spielt, werden 
Analytik und Gestaltung miteinander 
verknüpft. Soll diese Verknüpfung auch 
noch partizipativ – d. h. unter aktiver Ein-
beziehung der Betroffenen – sein, müs-
sen geeignete Werkzeuge und Interven-
tionsformen angewendet werden, die 
eine aktive Beteiligung der Betroffenen 
ermöglichen und zulassen.
Bei der Thematik der nachhaltigen In-
novationsfähigkeit stellt sich gleichzeitig 
die Frage der Betrachtungsperspektive. 
Häufig wird Innovationsfähigkeit auf 
makroökonomischer Ebene auf Länder 
und Regionen bezogen, auf mikroöko-
nomischer Ebene auf Unternehmen 
oder auf Unternehmensnetzwerke. 
Auch hier ist kritisch anzumerken, dass 
die Abgrenzung von Betrachtungs-
ebenen nicht dem Verständnis von 
Dynamik und Multidisziplinarität nach-
haltiger Innovationsfähigkeit entspricht. 
Innovative Prozesse, Rahmenbedingun-
gen, Werkzeuge und Akteure beschrän-
ken sich nicht auf traditionelle Unterneh-
mensformen, sondern verorten sich vor 
allem in organisationsübergreifenden 
Kooperationsmodellen wie „crowd 
funded“ Start-ups oder „co-working 
spaces“, die „open innovation“ forcieren 
(Chesbrough et al., 2006; Gassmann et 
al., 2010; Joost et al., 2013; Schulz et al., 
2015). Offene Kooperationsmodelle, 
bei denen Entwickler unterschiedlicher 
Herkunft und organisatorischer Zuge-
hörigkeit gemeinsam an einem Produkt 
entwickeln (wie z. B. bei dem Computer-
Betriebssystem Linux), die zielgerichtete 
Ko-Konfiguration von Produkten und 
Konzepten zwischen verschiedenen 
Kunden, Zulieferern und Produzenten 
oder der Einsatz kunstbasierter Metho-

den sind Beispiele, die Vielfalt kreativer 
Potentiale für die Innovationsentwick-
lung zu nutzen. Klassische Unterneh-
mens- oder auch Netzwerkmodelle sind 
daher als Erklärungsmuster häufig unzu-
reichend, da sich vielfach neue Koopera-
tionsbeziehungen etablieren und auch 
nicht gewinnorientierte Partner, wie 
NGOs, in Kooperationen integriert sind. 
Allerdings sind diese Kooperationsfor-
men meist temporär und häufig volatil: 
Nach Fertigstellung eines Entwicklungs-
projektes gehen Kooperationsgefüge 
auseinander oder neue Partner werden 
integriert, sofern sich neue Aspekte in 
einer Aufgabenstellung herausbilden. 
Die Fragestellung der Innovationsfähig-
keit sollte daher nicht primär auf die Di-
mension inter-organisationaler Koope-
rationsformen gerichtet sein, sondern 
vielmehr darauf, wie die dynamischen 
Fähigkeiten einzelner Kooperations-
partner zu einem gemeinsamen Erfolg 
führen. Nachhaltige Innovationsfähig-
keit sollte folglich vielschichtig gesehen 
werden und die Betrachtungsgegen-
stände Individuen, Gemeinschaften, Or-
ganisationen, Netzwerke und Regionen 
beinhalten. Die Fähigkeiten, Prozesse 
zu gestalten und zu erneuern, Routinen 
der Reflexion und Ideenfindung zu in-
stallieren (Pentland et al., 2012; Moldas-
chl et al., 2015), Kooperationsformen 
aufzubauen und zu unterhalten, das 
regionale Umfeld bzw. Menschen da-
hingehend zu qualifizieren, ihre Arbeit 
und das Umfeld permanent zu hinter-
fragen, können als Schlüsselfaktoren 
für eine innovationsfähige Kooperation 
betrachtet werden (Volkholz u. a., 2004; 
Wanka & Schulenburg, 2014; European 
Commission, 2015). Unbenommen 
hängt die Innovationsfähigkeit immer 
auch von einzelnen Personen ab, die 
insbesondere die Kompetenz besitzen, 
Kooperationen zu bilden, Ideen zu ent-
wickeln und zu kommunizieren und Ent-
wicklungsprozesse zu führen. Allerdings 
sollte der Prozess des Innovierens nicht 
der Intuition und dem impliziten Wissen 
einzelner Personen überlassen werden. 
Die Herausforderung besteht unter an-
derem darin, geeignete Routinen und 
Methodiken innerhalb von Koopera-
tionen aufzubauen, die es anderen 
ermöglicht, an den Kompetenzen der 
Innovationstreiber teilzuhaben und von 
ihnen zu lernen (Schulz & Riedel, 2016).
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, 
dass Innovation als nachhaltige Fähig-
keit in Kooperationsformen unter-
schiedlicher Art angesehen werden 
kann. Die Bewertung der Innovations-

fähigkeit hängt dabei von einer Vielzahl 
von Einflussfaktoren ab, deren Ermitt-
lung jedoch einer umfassenden Analytik 
auf Arbeitsebene bedarf. Die positive 
oder negative Bedeutung von Ein-
flussfaktoren auf Innovation erschließt 
sich vor allem, wenn man deren Interak-
tion in einem bestimmten Kontext und 
über einen zeitlichen Verlauf hinweg 
betrachtet.
Innovationsfähigkeit im oben be-
schriebenen Sinn ist eng verknüpft 
mit der Fähigkeit, sich zu verändern 
und insbesondere sich zu entwickeln. 
Übertragen auf Organisationen und 
Wirtschaftssysteme heißt dies, sie sind 
innovativ, sofern sie nachhaltig entwick-
lungsfähig sind. Wandel und Entwick-
lung sind folglich eng mit Innovation 
verknüpft. Daher erscheint es sinnvoll, 
die Thematik Innovation zusätzlich um 
eine organisationale Perspektive zu 
ergänzen. In der Organisationsforschung 
haben Barley und Kunda bereits 2001 
kritisiert, dass Analysen meist punktu-
eller und statischer Natur sind und auf 
anachronistischen Annahmen beruhen. 
Die tatsächlichen Arbeitsprozesse in 
ihrer Dynamik bleiben unberücksichtigt. 
Eine Reaktion auf diese Kritik war die 
„as practice“-Perspektive, die sich zuerst 
in der Strategieforschung entwickelt hat 
(Whittington, 1996; Vaara & Whitting-
ton, 2012). Mittlerweile hat sich in vielen 
Bereichen der Organisations- und Ma-
nagementforschung eine Praxisperspek-
tive etabliert (z. B. Corradi et al., 2010), 
die auch einen zunehmenden Einfluss 
auf die empirische Methodologie hat 
(z. B. Gherardi, 2012). Dieser grundle-
gende perspektivische Diskurs hat bis-
her in der Innovationsforschung nicht 
im größeren Stil stattgefunden, was 
auch als Indiz dafür gewertet werden 
kann, dass der Betrachtungsgegenstand 
Arbeitsprozesse in der Innovations-
forschung eine eher nachgeordnete 
Bedeutung hat. Nachhaltige Innova-
tions- und Entwicklungsfähigkeit sollte 
jedoch gerade an den Arbeitsprozessen 
ansetzen. Als Konsequenz wird hier in 
der Folge im Wesentlichen eine „Praxis“ 
(-theoretische) Perspektive auf Innovation 
eingenommen, um die Komplexität und 
Individualität von Arbeitsbeziehungen und 
Prozessen angemessen zu beschreiben. 
Eine Praxisperspektive wird hier vor-
wiegend als analytischer Rahmen ge-
nutzt und dient nicht als normatives Er-
klärungsmodell. Zusätzlich spielt in den 
im Folgenden beschriebenen Beiträgen 
neben der analytischen Dimension 
die gestalterische eine wichtige Rolle, 
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da nachhaltige Innovationsfähigkeit 
nicht nur erforscht und erklärt werden, 
sondern gleichzeitig entstehen soll – im 
Sinne nachhaltiger Entwicklung durch 
partizipative Aktionsforschung (z. B. 
McIntyre, 2007). Dadurch entsteht eine 
dialektische Beziehung zwischen Ana-
lytik und Gestaltung: Arbeitsprozesse 
werden analysiert und die resultieren-
den Erkenntnisse dienen wiederum zur 
Gestaltung von Praxis (vgl. Feldman & 
Orlikowski, 2012). Treiber dieser Dialek-
tik ist neben den herangezogenen The-
orien ein reflexives Vorgehen, bei dem 
Arbeitspraxis und die Beschreibung der 
Praxis in Bezug auf Inhalte und Metho-
dik kritisch hinterfragt werden.  
Zusammenfassend kann man die Ziel-
setzung der hier skizzierten Forschung 
als wissenschaftliche Reflexion der Ent-
wicklung nachhaltiger Innovationsfähig-
keit in Arbeitsprozessen beschreiben. 
Es handelt sich dabei um eine facetten-
reiche Thematik, die aus verschiedenen 
wissenschaftlichen Perspektiven be-
trachtet werden kann und sollte. Diese 
Forschung berücksichtigt folgende 
disziplinäre Blickwinkel: Neben der 
oben genannten Relevanz von Organi-
sations- und Managementforschung 
spielt bei der Thematik die Entwicklungs-
psychologie, speziell in Form der Tätig-
keitstheorie, eine Rolle (Sannino & Ellis, 
2014). Bei der Prozessgestaltung und 
-analytik sowie der empirischen Be-
schreibung von Fallstudien wird auf die 
Ingenieurwissenschaften, insbesondere 
die Fabrik- und Produktionsplanung 
Bezug genommen (z. B. Schenk et al., 
2009), während die Interventions- und 
Gestaltungsansätze in Verbindung mit 
den beschriebenen Werkzeugen origi-
när aus der Designforschung und Kunst 
stammen (Berthoin Antal und Strauß, 
2014; Sköldberg et al., 2015). Hier geht 
es um die Verknüpfung der Begriffe 
Kreativität, Nachhaltigkeit und Innova-
tion (z. B. Lozano, 2014). Die Innova-
tionsforschung, deren Beitrag an sich 
in dieser Forschungstätigkeit aufgrund 
oben genannter Gründe die geringste 
Relevanz besitzt, bildet die Klammer, 
indem Innovationsfähigkeit die grund-
legende Thematik darstellt und alle 
genannten Disziplinen gewissermaßen 
auf Innovation Bezug nehmen (z. B. Le 
Masson et al., 2010). Die geringe Berück-
sichtigung der Innovationsforschung an 
dieser Stelle liegt in der oben genannten 
grundsätzlichen Kritik begründet, dass 
sie im Gegensatz zu den ansonsten 
genannten Disziplinen zur angemes-
senen Beschreibung nachhaltiger Inno-

vationsfähigkeit in Arbeitskontexten nur 
unzureichende Beiträge leisten kann. 
Im Folgenden werden, ausgehend von 
Zeitschriftenpublikationen des Autors 
vergangener Jahre, einzelne Betrach-
tungsansätze, Konzepte und Methoden 
skizziert, in Beziehung gesetzt und ihr 
jeweiliger Beitrag in Bezug auf die Ge-
samtthematik erläutert. 

Methodologie und Empirie
Die Zeitschriftenartikel und nahezu 
alle Buchbeiträge nehmen Bezug auf 
empirische Fallstudien, die vom Autor 
und den Ko-Autoren mithilfe qualitati-
ver Methoden untersucht wurden (vgl. 
Eisenhardt und Graebner, 2007; Yin, 
2013). In allen Fällen wurden Primärda-
ten von dem Autor und/oder den Koau-
toren erhoben. Zum Teil handelt es sich 
um Organisationen, Unternehmen oder 
öffentliche Einrichtungen, mit denen 
über einen längeren Zeitraum hinweg 
zusammengearbeitet wurde und in 
denen verschiedene themenbezogene 
Untersuchungen durchgeführt wur-
den. Teilweise wurde im Rahmen von 
Forschungsprojekten umfangreiches 
Datenmaterial erhoben, das in den 
einzelnen Artikeln fragestellungsspezi-
fisch ausgewertet wurde. Das Metho-
denspektrum umfasst Experten-, teil-
strukturierte und narrative Interviews, 
teilnehmende Beobachtung, Shadow-
ing, Videoaufzeichnungen, Fotodoku-
mentation sowie Feedbackfragebögen 
nach Workshops und Veranstaltungen. 
Analysemethoden waren im Wesent-
lichen thematische und qualitative In-
haltsanalyse (Corbin & Strauss, 2008; 
Mayring, 2010). Das methodische 
Vorgehen war über alle Fallstudien stan-
dardisiert, um zwischen den Fällen und 
über die thematisch unterschiedlichen 
Fragestellungen hinweg eine hohe Ver-
gleichbarkeit zu erzielen (vgl. Dreyfus 
& Dreyfus, 2005). Die Methodologie 
entspricht in ihrem Charakter einer ge-
genstandsbezogenen Theorieentwick-
lung (Strauss & Corbin, 1994), da v. a. 
in den intensiv über längere Zeiträume 
bearbeiteten Fallstudien die initiale Fra-
gestellung relativ offen gestaltet wurde 
und sich Schwerpunkte erst im Laufe 
der Untersuchung herauskristallisiert 
haben. Allerdings beruhte die Untersu-
chungsgestaltung auf fundierten theo-
retischen Überlegungen, womit man 
die Forschung keineswegs als vorausset-
zungsfrei einstufen kann. Die Konzepti-
on und Auswertung der Empirie in den 
einzelnen thematischen Artikeln erfolg-
te streng theoriegeleitet, insbesondere 

um die Aussagekraft der qualitativen 
Empirie zu erhöhen. Durch den Ver-
gleich von Fallstudien konnten zudem 
identifizierte Muster bestätigt werden. 
Die empirischen Studien dienten über 
die einzelnen Artikel hinaus als analy-
tische Grundlage für Gestaltungs- und 
Entwicklungsprozesse innerhalb der un-
tersuchten Organisationen und Koope-
rationsbeziehungen im Sinne partizipa-
tiver Aktionsforschung (Engeström, 
2008; Gherardi, 2012).

Erkenntnisse aus den einzelnen wis-
senschaftlichen Arbeiten
Grundlage für die Kooperationsfähig-
keit von Arbeitsgemeinschaften ist ein 
gemeinsames Arbeitsverständnis, das 
es den Beteiligten ermöglicht, mitein-
ander zu kommunizieren und Ideen 
zu entwickeln. In psychologischen Stu-
dien zu Kreativität und Kommunikation 
tritt allerdings zutage, dass Verständnis 
nicht bedeutet, alle Ansichten innerhalb 
einer Gruppe gleichermaßen zu teilen, 
sondern dass letztlich die Diskussion un-
terschiedlicher Perspektiven Kreativität 
fördert (Amabile, 1996; West, 2002). 
Ein derart „gemeinsam geteiltes Ver-
ständnis“ kann somit als vielverspre-
chende Arbeitsgrundlage für Kreativität 
und Innovation angesehen werden. 
Argyris und Schön (1978) sowie Baitsch 
(1993) betonen bei der Entstehung  
eines gemeinsam geteilten Verständ-
nisses gleichermaßen die Bedeutung 
von intuitivem Handeln, basierend auf 
impliziten Hintergrundannahmen, als 
auch von expliziten Theorien und Re-
geln. Gemeinsam geteilte Verständnisse 
haben einen wesentlichen Einfluss auf 
Kreativität und Ideenentwicklung, da 
die Spannung von unterschiedlichen An-
sichten trotz gegenseitigem Verstehen 
neue Denkmuster und Lösungsansätze 
erfordert, was als Lernen und Entwick-
lung angesehen werden kann.
Argyris und Schön (1996) vertreten ein 
kollektives Verständnis von Lernen. 
Dies bedeutet, Lernen und Entwicklung 
können als Wechselwirkung zwischen 
dem individuellen Lernen einzelner Per-
sonen und gemeinsamer Entwicklung 
von Kooperationsgemeinschaften und 
Organisationen angesehen werden 
(vgl. Engeström, 2008). Im Sinne von 
Engeström bedeutet Handeln gleich-
zeitig Lernen und Entwicklung, was 
wiederum eine Voraussetzung für In-
novation darstellt. Das Handeln einzel-
ner Personen ist vom sozialen Kontext 
abhängig und geschieht in Interaktion 
mit den weiteren Akteuren in diesem 
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sozialen Rahmen. Einen analytischen 
Bezugsrahmen dafür stellt das Modell 
des Tätigkeitssystems dar, das Akteure, 
Regeln, Instrumente und soziale Ge-
meinschaft in Beziehung setzt und da-
von ausgeht, dass dieses soziale System 
ein gemeinsames Motiv im kollektiven 
Handeln verfolgt (Engeström, 2001). 
Baut man die Betrachtung von individu-
ellem Lernen und organisationaler Ent-
wicklung auf dem Tätigkeitsmodell von 
Engeström auf, liegt eine wesentliche 
Erkenntnis im zwangsläufigen Zusam-
menhang zwischen individuellem und 
kollektivem, respektive organisatio-
nalem Lernen sowie in der Erkenntnis, 
dass Lernen im Sinne einer Weiterent-
wicklung eines Arbeitssystems einen 
gemeinschaftlichen Prozess darstellt. 
Bezogen auf Innovation als spezielle 
Form von Entwicklung handelt es sich 
dabei um einen kollektiven Prozess. Im 
Sinne eines tätigkeitstheoretischen Ver-
ständnisses kann Innovation dadurch 
entstehen, dass kreatives Handeln von 
Akteuren ein gemeinsames Motiv ver-
folgt.
Als Bezugsrahmen für kollektive Ent-
wicklung wird häufig eine einzelne Un-
ternehmung oder Institution genannt. 
Wie oben bereits erwähnt, kann der Be-
zugsrahmen jedoch Organisationsgren-
zen überschreiten. Allerdings sollte hier 
zwischen der Ko-Konfiguration von Ko-
operationspartnern, die dasselbe Mo-
tiv haben und Netzwerkaktivitäten, die 
zwar vergleichbare Ziele verfolgen, je-
doch arbeitsbezogen nicht miteinander 
verknüpft sind, unterschieden werden. 
Bei Letzteren dient die Netzwerkkoope-
ration dem Austausch, der Inspiration 
und gegebenenfalls der Intervention. 
Der Mangel eines gemeinsamen Motivs 
und der direkten kontinuierlichen Kol-
laboration erschwert die Entwicklung 
gemeinsamer Verständnisse. Darüber 
hinaus ist zwischen einer Plattform-
ebene, auf der Austausch und Ideenent-
wicklung stattfinden, und der konkreten 
Arbeitsebene einzelner Netzwerk-
partner zu unterscheiden. Netzwerke 
werden häufig als Innovationstreiber 
initiiert und auch betrachtet (e. g. Schil-
ling & Phelps, 2007). Eine Untersu-
chung, auf die hier Bezug genommen 
wird (Schulz & Geithner 2010), bestätigt 
jedoch vielmehr die Kritiker (e. g. Toivi-
ainen, 2007), dass das Fehlen einer 
gemeinsamen Aufgabe, die für alle Be-
teiligten einen konkreten Nutzen bringt, 
Netzwerkkooperation eher auf einer 
Austauschebene verharren lässt. Dieser 
Effekt wird zusätzlich durch Translation 

und Diffusion zwischen Netzwerk- und 
operativer Arbeitsebene verstärkt (Kaja-
maa & Schulz, 2017). Eine Kooperations-
plattform – im Sinne des eigentlichen 
Netzwerkes – dient daher vorwiegend 
dem Austausch und der eher abstrak-
ten Ideenentwicklung. Der Beitrag des 
Netzwerkes zur Innovationstätigkeit der 
einzelnen beteiligten Organisationen 
hängt von deren jeweiligen Innovations-
fähigkeit ab.
Sofern Kollaboration wie in Ko-Kon-
figurationsprozessen mit dem Ziel des 
Hervorbringens von Innovation Or-
ganisationsgrenzen überschreitet, tritt 
das Problem des geistigen Eigentums 
auf. Legt man ein praxis- und tätigkeits-
theoretisches Verständnis von Handeln 
und Entwicklung zugrunde, dann ist 
Innovation ein Ergebnis eines gemein-
samen Prozesses kollektiver Kreativität 
und kann nicht einer einzelnen Person 
zugerechnet werden. De facto bedeu-
tet dies, dass auch das geistige Eigen-
tum nicht einzelnen Organisationen 
zugerechnet werden kann. Problema-
tisch ist an dieser Stelle weniger die 
Tatsache des gemeinsam entwickelten 
geistigen Eigentums, sondern eine 
ergebnisorientierte Bewertung von In-
novation als geistigem Eigentum, die 
den Entstehungsprozess außer Acht 
lässt. Kooperationsformen wie Open 
Innovation versuchen dies zu elimi-
nieren, sobald jedoch der Kommerzia-
lisierungsgedanke einer Idee oder eines 
Konzeptes in den Vordergrund tritt, 
entsteht die Diskussion über geistiges 
Eigentum und dessen mögliche Verlet-
zung. Somit kann ein Ko-Konfigurations-
prozess als Piraterie etikettiert werden. 
Nach den gängigen formalen (juris-
tischen) Bewertungskriterien (Grimpe 
& Hussinger, 2014) ist die Ergebnisver-
wertung aus Innovationsprozessen 
häufig als Piraterie zu bewerten. Aus 
einem praxistheoretischen Verständnis 
handelt es sich um eine zwangsläufige 
Konsequenz einer organisationsüber-
greifenden Kollaboration. Dies lässt 
die Schlussfolgerung zu, dass derzei-
tige juristische Bewertungspraktiken 
nicht mehr angemessen sind und von 
der Praxis kreativer und innovations-
fördernder Kollaboration überholt wur-
den (Schulz, 2014). Das ist insbesondere 
problematisch, wenn dadurch Kreativi-
tät und Innovationsfähigkeit behindert 
werden, da Innovationstätigkeit zuneh-
mend Organisationsgrenzen überschrei-
tet (Chesbrough, et al., 2006). 
Die Entwicklung gemeinsamer Verständ-
nisse und die Entstehung neuer Ideen 

kann als emergenter Prozess von Koope-
rationspartnern über einen längeren 
Zeitraum der Zusammenarbeit hinweg 
angesehen werden. Allerdings handelt 
es sich dabei vorwiegend um unbe-
wusste Vorgänge, bei denen Wider-
sprüche häufig nicht expliziert werden 
(Engeström, 2001; Vince, 2002). Wie 
oben angedeutet, kann Arbeitspraxis 
allerdings auch bewusst reflektiert und 
damit expliziert werden, mit dem Ziel, 
diese zu diskutieren und weiterzuent-
wickeln. Kollektive Reflexion stellt aller-
dings gleichzeitig eine Intervention in 
bestehende Systeme dar. Die Nutzung 
reflexiver Intervention zur Entwicklung 
und Innovation von Arbeitspraxis ist 
Gegenstand der Diskussion, welchen 
Einfluss Reflexion auf die Innovations-
tätigkeit von Organisationen hat, wenn 
diese nicht nur aktuelle Arbeitspraxis 
hinterfragt und analysiert, sondern 
zugehörige Grundannahmen, Methodik 
und bisherige Entwicklungen ebenfalls 
infrage stellt (Cunliffe, 2002; Van Mierlo, 
et al., 2010). Diese reflexive Intervention 
kann in hohem Maße Entwicklungspo-
tential zutage fördern und stellt somit 
einen wichtigen Baustein von Innova-
tionsfähigkeit dar (Schulz et al., 2015).
Die Bedeutung von Reflexion bzw. re-
flexiver Intervention als Auslöser und 
Treiber von Entwicklung und Innova-
tion wird aus konzeptioneller Sicht 
vielfach diskutiert (e. g. Virkkunen & 
Ahonen, 2011). Bei der Betrachtung 
von konkreter Arbeitspraxis zeigt sich 
jedoch, dass Reflexion zwar grundsätz-
lich stattfindet, diese ungeleitete Form 
jedoch nicht unbedingt zielführend im 
Hinblick auf Entwicklung und Innova-
tion ist. Paradoxerweise sind es zwar 
vorwiegend trans- und interdisziplinäre 
sowie organisationsübergreifende Ko-
operationsformen, die als innovativ an-
gesehen werden (West & Farr, 1990), 
allerdings sind diese heterogenen Ak-
teursgruppen selten in der Lage, ihr Po-
tential zu nutzen (Lee, 2008). Dies liegt 
u. a. an mangelndem gegenseitigem 
Verständnis sowie fehlenden Kommu-
nikations- und Explikationsmöglichkei-
ten. An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen 
methodologischen Diskurs über den 
Einsatz geeigneter Werkzeuge und Pro-
zesse in Innovationsprozessen zu führen. 
Allerdings sollte dieser Diskurs über eine 
einfache Methodendiskussion hinaus-
gehen. Ansätze aus der Gestaltung (Le 
Masson et al., 2011; Sanders und Stap-
pers, 2008), der Kommunikation (Ma-
reis et al., 2013) und Strategieentwick-
lung (Heracleous & Jacobs, 2011) liefern 



7CWG-Dialog 03/17

Beispiele, wie durch Spiel (serious play) 
einfache Gestaltungswerkzeuge und 
„story telling“ Verständnisse vermittelt 
werden und die Entwicklung von Ideen 
gefördert wird. Die Verwendung ein-
facher Hilfsmittel wie LEGO Bausteine in 
Verbindung mit der verbalen Erörterung 
gebauter Modelle führt dabei häufig zu 
einer Demokratisierung von Entwick-
lungs- und Innovationsprozessen, da 
praktisch jeder Akteur in einer Koope-
rationsbeziehung voraussetzungsfrei 
seine Ideen zum Ausdruck bringen 
kann (Statler et al., 2011). Empirische 
Beispiele zeigen, dass sowohl die Dreidi-
mensionalität der metaphorischen 
Modelle als auch deren Kombination 
mit verbaler Erläuterung differenzierte 
Darstellungsmöglichkeiten eröffnet. 
Darüber hinaus bietet sich bei Hilfsmit-
teln wie LEGO die Option, individuelle 
Modelle zu gemeinsamen zusammen-
zubauen und somit die Möglichkeit, 
verschiedene Perspektiven darzustel-
len und zu vereinen (Schulz et al. 2015; 
2016).
Die konzeptionelle und empirische Aus-
einandersetzung mit der Fragestellung, 
wie innovative Ideen und Konzepte ent-
stehen, ist allerdings nur eine Perspek-
tive. Genauso stellt sich die Frage, wie 
Innovation in der Praxis implementiert 
werden kann. Ein empirisches Beispiel 
hierfür ist die Implementierung von In-
novationen in der häuslichen Pflege in 
Finnland. Anhand dieses Beispiels zeigt 
sich insbesondere, dass es sich bei der 
organisationalen Implementierung von 
Innovation weniger um einen Diffusions-
prozess (vgl. Rogers, 2003) als um einen 
Diskussions- und Transformationspro-
zess handelt, der je nach Radikalität der 
Innovation auch eine Veränderung der 
professionellen Identität der Beteiligten 
zur Folge haben kann und dann ein sig-
nifikantes Umdenken der Betroffenen 
erfordert (Kajamaa & Schulz, 2017).

Schlussfolgerungen 
Der wissenschaftliche Beitrag der hier 
skizzierten Forschungstätigkeit lässt sich 
wie folgt zusammenfassen.
Der erste Beitrag liegt darin, eine sozial-
wissenschaftliche Praxis(theoretische)-
Perspektive, wie sie in Domänen wie 
der Organisationswissenschaft oder der 
Strategieforschung zunehmend an Be-
deutung gewinnt, auf die Thematik In-
novation anzuwenden und aufzuzeigen, 
welche Implikationen eine Praxisper-
spektive auf Innovation hat. Diese Logik 
zieht sich praktisch durch alle Artikel 

und führt zu einer umfassenden und 
alternativen Sichtweise auf Innovation, 
die diese nicht nur als Ergebnis oder 
als Prozess betrachtet, den es zu ma-
nagen gilt, sondern als Kooperations-, 
Lern- und Beziehungsmodell sowie als 
Arbeits- und Organisationsphilosophie. 
Diese Aspekte machen letztlich Innova-
tionsfähigkeit aus. Deutlich werden die 
Konsequenzen einer Praxisperspektive 
auf Innovation z. B. bei der Diskrepanz 
zwischen der Entstehung von Innova-
tion als Ko-Konfiguration und deren 
patentrechtlichen Bewertung von in-
tellektuellem Eigentum.
Der zweite wissenschaftliche Beitrag 
liegt in der Kombination von Innovation 
mit Entwicklung. Innovationsfähigkeit 
wird als Fähigkeit eines Arbeitssystems 
beschrieben, sich zu entwickeln. Aus 
einer akteurstheoretischen Perspektive, 
die eng mit der o. g. Praxisperspektive 
verknüpft ist, bedeutet dies, dass die 
permanente Fähigkeit eines Arbeits-
systems, Neues hervorzubringen und 
sich entsprechend zukünftiger Anfor-
derungen neu zu orientieren, davon 
abhängt, inwiefern sich die einzelnen 
Akteure des Systems und das System an 
sich entwickeln können. Diese individuelle 
und kollektive Kompetenz sollte auch 
über bestehende Verständnisse und 
Gewohnheiten hinausgehen und kann 
Organisationsgrenzen überschreiten. 
Wenn es in Arbeitssystemen um Wan-
del und die Fähigkeit Neues hervorzu-
bringen geht, ist somit der Begriff der 
„individuellen und kollektiven Entwick-
lung“ umfassender und nach Ansicht 
des Autors zutreffender als derjenige 
der Innovationsfähigkeit.
Der dritte Beitrag ist methodischer Na-
tur. Insbesondere in partizipativen In-
novations- und Entwicklungsprozessen 
stellt sich die Frage, wie diese angemes-
sen für alle Akteursgruppen gestaltet 
werden kann. Der Beitrag hier kann als 
„Demokratisierung“ von Innovations- 
und Entwicklungsprozessen bezeich-
net werden: Es werden methodische 
Ansätze und Werkzeuge diskutiert und 
vorgeschlagen, die es allen Akteuren er-
möglichen, über hierarchische und kul-
turelle Grenzen hinweg sowie ohne die 
Voraussetzung künstlerischer Fähigkei-
ten, sich an Ideenentwicklungen aktiv 
zu beteiligen. Wie vorab angesprochen, 
basiert das Hervorbringen von Ideen 
dabei auf der Entwicklung gemeinsam 
geteilter Verständnisse. 
Der vierte wissenschaftliche Beitrag liegt 
in der konzeptionellen Verknüpfung von 
Innovation/Entwicklung mit Kreativität 

und Nachhaltigkeit. Hierbei kommt ein 
holistisches Nachhaltigkeitsverständnis 
zum Tragen, das neben ökologischen 
Aspekten auch ökonomische und sozia-
le in ihrer zeitlichen Dynamik betrachtet. 
Anhand von Fallbeispielen wurde 
erörtert, wie kreative Prozesse zu nach-
haltiger Entwicklung beitragen können 
und umgekehrt, inwieweit ein holis-
tisches Nachhaltigkeitsverständnis Inno-
vation beeinflussen kann. Nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere wenn es sich 
um radikalere Formen von Entwicklung 
und Innovation handelt, hängt entschei-
dend von kreativen Ideen, häufig von 
Technologien und Verhaltensweisen, 
ab. Umgekehrt erzeugt ein holistisches 
Nachhaltigkeitsverständnis Reflektieren 
auf Bestehendes und erzeugt Verände-
rungs- und Entwicklungsdruck. 
Der letztgenannte Punkt markiert einen 
wesentlichen weiteren Forschungsbe-
darf. Neben der konzeptionellen Frage, 
wie sich Nachhaltigkeit, Kreativität 
und Innovation gegenseitig beeinflus-
sen, besteht Diskussionsbedarf, wie 
eine methodische Verknüpfung der 
Konzepte aussehen kann. Diese Diskus-
sion sollte sowohl theoretisch als auch 
anhand weiterer Fallstudien geführt 
werden. 
Bezüglich der methodischen Gestal-
tung von Ideenfindung, Innovation und 
Entwicklung wurde aufgrund mehrerer 
Fallstudien diskutiert und theoretisch 
untermauert, welche Bedeutung 
spielerische, manuell gestalterische 
Prozesse auf die Entstehung gemein-
samer Verständnisse und die Förderung 
von Kreativität haben können. Allerdings 
fehlt ein systematischer Vergleich von 
spielerischen mit klassisch gestalteten 
Innovationsprozessen. Hierzu wurden 
vom Autor vergleichende Fallstudien 
im Rahmen eines Forschungsprojektes 
begonnen. 
Die diskutierten Fallstudien haben zum 
Teil explorativen Charakter. Aufgrund 
ihrer Komplexität und Situationsspezifik 
sind sie jedoch nur bedingt vergleichbar. 
Insbesondere im Bereich der spielerischen 
Gestaltungsprozesse mangelt es bisher 
an systematischer Evaluierung. Um dem 
Praxisgedanken Rechnung zu tragen, 
gleichzeitig aber vergleichbare Ergeb-
nisse zu erzielen, bietet sich an, quasi-ex-
perimentelle Evaluationsansätze einzu-
beziehen (vgl. Müller & Gaus, 2017). 
Betrachtet man den Verlauf von In-
novation und Entwicklung, so liegt der 
Schwerpunkt der hier beschriebenen 
Forschungstätigkeit eindeutig auf der 



8 CWG-Dialog 03/17

frühen Phase der Ideen- und Konzept-
entwicklung. Vor allem seitens der 
Designforschung wird in diesem Bereich 
der Ideation mittlerweile intensiv ge-
forscht. Wenig Forschungsarbeiten exis-
tieren, in den Folgephasen eines Innova-
tions- und Entwicklungsprozesses, wenn 
aus der Idee eine anwendbare Lösung 
oder ein vermarktungsfähiges Produkt 
entsteht. Dies gilt insbesondere, wenn 
man die hier diskutierten Kreativitäts- 
oder Demokratisierungsüberlegungen 
auf die Ausgestaltungs- und Implemen-
tierungsphasen eines Innovations- und 
Entwicklungsprozesses anwenden will. 
Aus anwendungsorientierter Sicht ist 
folgende Fragestellung bisher unzu-
reichend bearbeitet: Wie können Un-
ternehmen und Organisationen, die tra-
ditionell wenig neue Produkte hervor-
bringen, bei denen keine systematischen 
Prozesse oder Strukturen zur Entwick-
lung von Neuem existieren, oder die in 
traditionellen Feldern tätig sind, nach-
haltig veränderungs- oder entwick-
lungsfähig werden? Hier besteht ein 
hoher Bedarf an konzeptioneller und 
anwendungsorientierter Forschung, 
da diese Unternehmen und Organisa-
tionen innerhalb der EU einen hohen 
Anteil an der Gesamtbeschäftigung 
darstellen und gleichzeitig einem hohen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. 
Die hier beschriebenen methodischen 
Grundlagen und inhaltlichen Konzepte 
sollen dazu einen Beitrag leisten. 
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Gegenstand und Gang der Untersuchung
Gegenstand der Dissertation ist eine 
Analyse der Regelung in § 35 Abs.3 S. 
2 Halbs. 2 BauGB (sog. Abwägungsab-
schichtungsklausel). Die Untersuchung 
dieser Norm mit den Problemen, die 
ihre Auslegung und Anwendung auf-
wirft, erfolgt dabei nicht abstrakt, 
sondern anhand der Realisierung von 
Windenergieanlagen. Hintergrund sind 
die stetig wachsende Anzahl solcher 
Anlagen in Deutschland und die damit 
zusammenhängenden rechtlichen He-
rausforderungen bei der Planung, Geneh-
migung und Realisierung von Windener-
gieprojekten. 

Inhalt und Rechtsfolge der Abwä-
gungsabschichtungsklausel
Essentiell für das Verständnis einer 
Norm sind ihre Tatbestandsmerkmale 
sowie ihre Rechtsfolge. Zu Beginn der 
Arbeit werden deshalb beide Aspekte 
genauer untersucht und die hieraus 
gezogenen Ergebnisse den nachfolgen-
den Kapiteln zugrunde gelegt:

Inhalt der Abwägungsabschichtungs-
klausel
Der Inhalt der Klausel lässt sich zunächst 
anhand des Wortlautes des § 35 Abs.3 
S. 2 Halbs. 2 BauGB bestimmen. Danach 
stehen einem privilegierten raumbedeut-
samen Vorhaben öffentlicher Belange 
i.S.d. § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB nichts mehr 
entgegen, soweit diese Belange bereits 
bei der Darstellung dieses Vorhabens 
als Ziele der Raumordnung abgewogen 
worden sind. Das jeweilige Vorhaben 
muss dem Typus nach in einem Ziel der 
Raumordnung erfasst sein und dieses 
Ziel eine Festlegung zu dessen Standort 
enthalten. Bei Windenergievorhaben ist 
demnach die Abwägungsabschichtungs-
klausel regelmäßig dann anwendbar, 
wenn in den Zielen der Raumordnung 
Standortgebiete für Windenergienut-
zung festgelegt sind. Dies können Vor-
ranggebiete i.S.d. § 8 Abs. 7 Nr. 1 ROG 
oder auch Eignungsgebiete i.S.d. § 8 
Abs. 7 Nr. 3 ROG oder die Kombination 
beider Gebietstypen sein. Eine ergän-
zende Untersuchung des Inhaltes der 
Klausel durch Auslegung zeigt, dass § 

35 Abs. 3 S. 2 Halbs. 2 BauGB zunächst 
der Verwaltungsvereinfachung dient: 
Eine wiederholte Prüfung soll dadurch 
vermieden werden, dass jene Belange, 
die bereits auf Raumordnungsebene 
abgewogen wurden, einer weiteren 
Abwägung auf der Ebene der Geneh-
migung eines konkreten Vorhabens 
nicht mehr zugänglich sind (sog. Abwä-
gungsabschichtung). Daneben stellt die 
Abwägungsabschichtungsklausel auch 
eine Regelung zur Stärkung der Ziele der 
Raumordnung dar. Diesen Zielen und 
der in ihnen zum Ausdruck kommenden 
planerischen Entscheidung wird eine er-
höhte Geltungswirkung im Rahmen der 
Zulassung privater Vorhaben beigelegt. 
Rechtsfolge der Abwägungsabschich-
tungsklausel
Hinsichtlich der Rechtsfolge wurde 
festgestellt, dass die Klausel nicht nur 
lediglich klarstellende Wirkung hat, 
sondern eine konkrete Rechtsfolge aus-
löst. Zunächst bewirkt sie eine Abschich-
tung der raumordnerischen Abwägung 
in nachfolgenden Genehmigungsver-
fahren bezüglich all jener Belange, die 
bereits auf Raumordnungsebene ab-
gewogen wurden. Die im Rahmen der 
Zielfestlegung getroffenen planerischen 
Abwägungsentscheidungen sind dabei 
für die Genehmigungsbehörden strikt 
bindend, können also nicht im Rahmen 

Die Abwägungsabschichtungsklausel bei der Realisierung von Wind-
energieanlagen: Eine rechtliche Betrachtung des § 35 Abs.3 S.2 Halbs.2 

BauGB unter Berücksichtigung spezifischer Probleme rechtsmiss-
bräuchlichen Verhaltens

von Dr. iur. Cathérine Alicia Leroux

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung  
der Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor  
iuris von Cathérine Alicia Leroux. Die Doktorarbeit "Die Abwägungsabschichtungs-
klausel bei der Realisierung von Windenergieanlagen: Eine rechtliche Betrachtung 
des § 35 Abs. 3 S. 2 Halbs. 2 BauGB unter Berücksichtigung spezifischer Probleme 
rechtsmissbräuchlichen Verhaltens" soll im Verlag Energierecht erscheinen.



10 CWG-Dialog 03/17

einer Abwägung überwunden werden. 
Schließlich betrifft die Rechtsfolge der 
Klausel auch das gemeindliche Einverneh-
men nach § 36 BauGB. Die Gemeinden 
können ihr Einvernehmen (bzw. dessen 
Versagung) nicht auf solche Belange 
stützen, die nach § 35 Abs. 3 S. 2 Halbs. 2 
BauGB als abgeschichtet gelten.

Reichweite der Abwägungsabschich-
tungsklausel 
Im Zuge der weiteren Untersuchung 
ergab sich, dass die grundsätzliche 
Rechtsfolge der Abwägungsabschich-
tungsklausel in ihrer Reichweite durch 
mehrere Faktoren eingeschränkt wird:
Einschränkung durch die raumord-
nerische Abwägung
Die Reichweite der Abwägungsabschich-
tungsklausel wird zunächst durch das 
tatsächliche Stattfinden einer raumord-
nerischen Abwägung beschränkt. Nach 
§ 35 Abs. 3 S. 2 Halbs. 2 BauGB können 
öffentliche Belange einem Vorhaben 
nur dann nicht mehr entgegen gehalten 
werden, soweit diese bereits abgewo-
gen worden sind. Demnach können nur 
solche Belange nach § 35 Abs.3 S.2 Hal-
bs.2 BauGB abgeschichtet werden, die 
tatsächlich Gegenstand der vorangegan-
genen raumordnerischen Abwägung 
waren (quantitativer Umfang). In die-
sem Zusammenhang ist außerdem zu 
beachten, dass nur solche Belange ab-
geschichtet werden können, die sowohl 
für die Raumordnungsebene als auch 
für die konkrete Vorhabens- bzw. Geneh-
migungsebene relevant sind, mithin 
also nur standortbezogene Belange. 
Darüber hinaus können im Rahmen der 
Abwägungsabschichtungsklausel nur 
solche Belange abgeschichtet werden, 
die mit einer gewissen Prüfungstiefe 
raumordnerisch abgewogen worden 
sind (qualitativer Umfang). Vor diesem 
Hintergrund sind, um der Klausel in der 
Praxis tatsächlich eine Geltungswirkung 
zu verschaffen, die Anforderungen an 
die raumordnerische Abwägung nicht 
derart hoch anzusetzen, wie dies in der 
Literatur und der bisherigen Rechtspre-
chung angenommen wird. Für den quali-
tativen Umfang der raumordnerischen 
Abwägung muss es vielmehr genügen, 
dass das jeweilige Ziel der Raumord-
nung hinsichtlich des betreffenden 
öffentlichen Belangs keinen Konkre-
tisierungsspielraum dergestalt mehr ent-
hält, dass eine weitere Abwägung und 
Konkretisierung dieses Belangs durch 
einen nachfolgenden Planungsträger 
notwendig erscheint (endgültige Abwä-

gung). Inwiefern diese Voraussetzung 
erfüllt ist, ist anhand der Planunterlagen 
sowie anhand des objektiv zu ermitteln-
den Willens des Plangebers zu beur-
teilen. Für die Abschichtungsfähigkeit ist 
es allein entscheidend, ob der Plange-
ber hinsichtlich der standortbezogenen 
Aspekte eines Belangs bereits eine fi-
nale, nicht weiter zu konkretisierende 
Berücksichtigung und Bewertung ge-
troffen hat. Schließlich ist eine Abwä-
gungsabschichtung auch nur insoweit 
möglich, soweit die jeweiligen Sach-
verhalte der Raumordnungs- und der 
späteren Genehmigungsebene noch 
zumindest im Wesentlichen überein-
stimmen. Darüber hinaus wird die Ab-
wägungsabschichtungsklausel auch an 
die allgemeinen Anforderungen an die 
Abwägungsfehlerfreiheit der raumord-
nerischen Abwägung begrenzt. Denk-
notwendig ist es nur gerechtfertigt, 
solche Abwägungsentscheidungen auf 
nachfolgende Ebenen abzuschichten, 
die ihrerseits rechtmäßig sind und zu 
rechtmäßigen Zielfestsetzungen geführt 
haben.
Keine Anwendung bei erst in Aufstellung 
befindlichen Zielen der Raumordnung
Die Reichweite der Abwägungsabschich-
tungsklausel wird auch dort beschränkt, 
wo (noch) keine Ziele der Raumordnung 
vorliegen, sondern lediglich erst in Auf-
stellung befindliche, noch nicht endgül-
tige festgelegte Ziele der Raumordnung. 
Auf in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung findet die Regelung kei-
ne Anwendung. 
Geltung der Abwägungsabschichtungs-
klausel allein im Rahmen der baupla-
nungsrechtlichen Zulässigkeit 
Erheblich begrenzt wird die Reichweite 
der Abwägungsabschichtungsklau-
sel schließlich dadurch, dass sich die 
Regelung weder auf das immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsver-
fahren noch auf fachgesetzliche Ne-
benverfahren erstreckt. Einer Geltung 
der Klausel im gesamten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren steht die fehlende Befugnis der 
Immissionsschutzbehörde entgegen, 
im Rahmen des § 6 BImSchG eine nach-
vollziehende Abwägung vorzunehmen 
(im Gegensatz zu § 35 BauGB). Auch im 
Rahmen von Nebenverfahren, die von 
den am immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren (nach §$ 10 
BImSchG, 9. BImSchV) beteiligten Be-
hörden nach Maßgabe der Fachge-
setze durchgeführt werden, entfaltet die 

Abwägungsabschichtungsklausel keine 
Geltung. Für eine analoge Anwendung 
der Klausel in solchen Nebenverfahren 
fehlt es an der für eine Analogie erfor-
derlichen, planwidrigen Regelungslücke. 
Denn nach § 4 Abs.2 ROG finden Ziele 
der Raumordnung bei der Zulässigkeit 
privater Vorhaben nur nach Maßgabe 
der Fachgesetze Berücksichtigung. Soll 
deshalb auch bei fachgesetzlichen Ent-
scheidungen eine strikte Bindung an die 
Ziele der Raumordnung bestehen, so 
muss dies im Fachgesetz ausdrücklich 
so festgeschrieben sein. Diese Regelung 
steht daher einer Ausweitung die Bin-
dungswirkung der Ziele der Raumord-
nung durch analoge Anwendung des § 
35 Abs. 3 S. 2 Halbs.2  BauGB auf Neben-
verfahren entgegen. 
Anwendungsvorrang der Abwägungsab-
schichtungsklausel bei Widerspruch mit 
dem Planvorbehalt
Die Reichweite der Abwägungsab-
schichtungsklausel wird jedoch nicht 
darüber hinaus, d. h. zusätzlich bei 
einem „Zusammentreffen“ mit dem 
Planvorbehalt (i.S.v. § 35 Abs. 3 S. 3 Alt. 
1 BauGB) eingeschränkt. Ein solches 
Zusammentreffen ist dann denkbar, 
wenn ein zeitlich früherer Flächen-
nutzungsplan (§ 5 BauGB) mit der Aus-
schlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 
Alt. 1 BauGB existiert und sodann ein 
zeitlich späterer Raumordnungsplan in 
Kraft tritt, der andere Windstandortge-
biete mit Ausschlusswirkung vorsieht 
als der Flächennutzungsplan. In einem 
solchen Fall hat die Abschichtungsklau-
sel im Einzelgenehmigungsverfahren 
gegenüber dem Planvorbehalt Vorrang 
in der Anwendung, sofern die Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans auf 
Raumordnungsebene abschließend 
abgewogen wurden. Dies ergibt sich 
aus der Zusammenschau von Anpas-
sungspflicht (§ 1 Abs.4 BauGB) und 
Gegenstromprinzip (§ 1 Abs.3 ROG) 
als Vorgaben des ROG. Nach dem Ge-
genstromprinzip besteht zwar eine 
wechselseitige Berücksichtigungspflicht 
im Verhältnis von Raumordnungs- und 
Bauleitplanung. Im Rahmen der Raum-
ordnungspläne können jedoch zeitlich 
frühere Flächennutzungspläne im Rah-
men der Abwägung überwunden und 
davon abweichende Windstandort-
gebiete festgesetzt werden. Hingegen 
ist der Flächennutzungsplanung eine 
solche „Wegwägung“ der Ziele der Raum-
ordnung verwehrt. Stattdessen sind 
die Gemeinden zur Anpassung ihrer 
Flächennutzungspläne auch an zeitlich 
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spätere Ziele der Raumordnung ver-
pflichtet und können von diesen nur 
insoweit abweichen, soweit ihnen ein 
Konkretisierungsspielraum verbleibt (s. § 
8 BauGB). Hieraus ergibt sich, dass kon-
sequenterweise auch im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren den zeitlich 
nachfolgenden Zielen der Raumord-
nung die stärkere Durchsetzungskraft 
beigemessen werden muss, wenn sie 
zeitlich früheren Darstellungen aus 
Flächennutzungsplänen widerspre-
chen. Im Genehmigungsverfahren spie-
geln sich folglich Anpassungspflicht und 
Gegenstromprinzip wider. 
Bedeutung für die Planungs- und 
Genehmigungspraxis von Windener-
gieanlagen
Die zuvor genannten Beschränkungen 
der Abwägungsabschichtungsklausel 
haben auch Auswirkungen auf die Pla-
nungs- und Genehmigungspraxis von 
Windenergieanlagen. Der Planungs-
träger der Raumordnungsebene ist 
durch die Rechtsprechung gehalten, der 
Windenergie im Plangebiet substantiell 
Raum zu verschaffen. Um dies zu er-
reichen, hat er lediglich die Möglichkeit, 
ausreichend Windstandortgebiete aus-
zuweisen. Hingegen hat er es nicht in der 
Hand, ob bzw. wie viele Windenergiean-
lagen tatsächlich in diesen Standortge-
bieten realisiert werden. Dies wird erst 
auf der Einzelgenehmigungsebene 
entschieden. Indem er den Standortge-
bieten Zielqualität verleiht, hat der Pla-
nungsträger jedoch die Möglichkeit, die-
sen durch die Raumordnungsklauseln 
des § 35 Abs. 3 S. 2, S. 3 BauGB unmit-
telbare Geltung im Genehmigungsver-
fahren zu verschaffen und hierdurch 
„seine“ Ziele der Raumordnung zu 
stärken. Die Abwägungsabschichtungs-
klausel bindet dabei die nachfolgenden 
Genehmigungsbehörden im Rahmen 
des § 35 BauGB strikt an die Ziele der 
Raumordnung und schichtet die raum-
ordnerische Abwägung zugunsten 
der Windenergie auf nachfolgende 
Genehmigungsebenen ab. Durch ihre 
positive, vorhabenfördernde Wirkung 
fördert sie die Tatsache, dass die Festle-
gung von Standortgebieten zugunsten 
der Windenergie auch tatsächlich zu 
einem Mehr an Windenergievorhaben 
führt. Diese theoretische Wirkung der 
Abwägungsabschichtungsklausel kann 
sich in der Genehmigungspraxis von 
Windenergieanlagen aufgrund der oben 
aufgezeigten Einschränkungen jedoch 
kaum entfalten. Vor allem die mangelnde 
Geltung der Regelung im gesamten im-

missionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren sowie in den fachge-
setzlichen Nebenverfahren schränkt die 
praktische Geltung der Klausel speziell 
bei Windenergievorhaben enorm ein. 

Rechtsmissbräuchliches Verhalten in 
der Planungs- und Genehmigungspra-
xis im Zusammenhang mit der Abwä-
gungsabschichtungsklausel
Abschließend wurden spezifische 
Probleme rechtsmissbräuchlichen Ver-
haltens im Zusammenhang mit der 
Abwägungsabschichtungsklausel unter-
sucht. 
Der Grundsatz von Treu und Glauben in 
seinen verschiedenen Ausformungen 
durchzieht als allgemeiner Rechtsgrund-
satz das Verwaltungsrecht und bietet 
eine Korrekturmöglichkeit für unbillig 
erscheinende Fallgestaltungen. Auch im 
Zusammenhang mit der Abwägungsab-
schichtungsklausel können sich Konstel-
lationen bilden, die eine solche Korrek-
tur verlangen. Denn die Klausel bedeu-
tet – im Rahmen des § 35 BauGB – eine 
strikte Bindung an die bereits getroffene 
raumordnerische Abwägung für nach-
folgende Genehmigungsbehörden. Je 
umfassender diese Abwägung ausfällt 
und je mehr Belange und Interessen sie 
in der gebotenen Tiefe berücksichtigt 
(hat), desto geringer ist später die An-
zahl der öffentlichen Belange, die einem 
konkreten Windenergievorhaben noch 
nach § 35 Abs. 3 BauGB entgegenge-
halten werden können. Umgekehrt gilt, 
dass die raumordnerische Abwägung 
die Genehmigungsbehörden umso we-
niger bindet, je weniger Belange zuvor 
auf Raumordnungsebene berücksich-
tigt wurden. Dies eröffnet für die Träger 
der betroffenen Belange ungeahnte 
Steuerungsmöglichkeiten: Indem sie 
gezielt abwägungserhebliche Belange 
bei der Aufstellung eines Raumord-
nungsplans zurückhalten, können sie 
die Abschichtung raumordnerischer 
Abwägung nach § 35 Abs. 3 S. 2 Halbs. 
2 BauGB verringern und dadurch be-
zwecken und bewirken, dass sie ihre 
Belange auch noch auf Genehmigungs-
ebene einem Vorhaben i. R. v. § 35 
BauGB entgegen halten können. 
Daher wurde näher erörtert, inwie-
fern ein solches Verhalten über den 
Grundsatz von Treu und Glauben un-
terbunden werden kann. Hierbei ergab 
sich, dass nur die an der Aufstellung 
eines Raumordnungsplans beteiligten 
öffentlichen Stellen (Gemeinden und 
Behörden) verpflichtet sind, im Rahmen 

des Verfahrens abwägungserhebliche 
Belange einzubringen, nicht jedoch da-
ran beteiligte Private. Wird diese Pflicht 
verletzt, indem Belange bewusst zurück-
gehalten werden, und wird dies sodann 
auf Genehmigungsebene ausgenutzt, 
um einzelne Windenergievorhaben 
durch entgegenstehende Belange zu 
verhindern, so fällt dieses Handeln je 
nach Lagerung der Einzelfallumstände 
unter das Verbot widersprüchlichen 
Verhaltens und ist deshalb unzulässig. In 
der Konsequenz bedeutet dies, dass die 
zurückgehaltenen Belange aufgrund 
des Grundsatzes von Treu und Glauben 
nicht mehr im Rahmen des § 35 BauGB 
entgegen gehalten werden können. Über 
den Grundsatz von Treu und Glauben 
kann daher verhindert werden, dass der 
Zweck der Abwägungsabschichtungs-
klausel durch Umgehung der Norm 
leer läuft. Zugleich kann hierdurch auch 
verhütet werden, dass ein widersprüch-
liches Verhalten beteiligter Gemeinden 
und Behörden die raumordnerische 
Planung konterkariert – insbesondere 
im Falle der raumplanerischen Steue-
rung der Windenergie. Die im Plan-
verfahren vorgebrachten Belange und 
Sachverhalte sind maßgeblich für die 
planerische Entscheidung, wo und wie 
im Plangebiet Standortgebiete für die 
Windenergie ausgewiesen werden. Die 
Planungsträger werden nach Abschluss 
des Planverfahrens regelmäßig davon 
ausgehen (und sollen dies auch dür-
fen), dass der Windenergie in den aus-
gewiesenen Standortgebieten Belange 
nicht entgegenstehen, soweit diese auf 
Raumordnungsebene bereits berück-
sichtigungsfähig waren. Für die Pla-
nungsträger wird die Ausweisung eines 
Standortgebietes für die Windenergie-
nutzung nämlich oft gleichbedeutend 
sein mit der grundsätzlichen Realisier-
barkeit entsprechender Anlagen in die-
sem Gebiet. Diese (legitime) Annahme 
ist sodann regelmäßig Grundlage für die 
Überprüfung substantieller Raument-
wicklung. Halten die beteiligten öffent-
lichen Stellen bewusst standortbezo-
gene Belange auf Raumordnungsebene 
zurück und tragen diese erst in nachfol-
genden Genehmigungsverfahren vor, so 
gefährdet dies die Realisierungsfähigkeit 
raumplanerischer Zielausweisungen. 
Dieser negativen Einflussmöglichkeit 
kann im Einzelfall durch den Grund-
satz von Treu und Glauben begegnet 
werden.
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Aller Anfang ist schwer, am schwersten 
der Anfang der Wirtschaft.

Johann Wolfgang von Goethe

Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen 
hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu 
und sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner 
anvertraut; siehe da, ich habe damit wei-
tere fünf Zentner gewonnen.

Neues Testament 

Je größer der Markt, desto größer der 
Wohlstand für alle.

Adam Smith 

GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Hoff-
nung.

Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger  

Gewinne werden privatisiert – Verluste wer-
den sozialisiert.

Karl Marx 

Nicht Politik ist unser Schicksal, sondern die 
Wirtschaft.

Walther Rathenau

Die ökonomischen Verhältnisse einer 
gegebenen Gesellschaft stellen sich 
zunächst dar als Interessen. 

Friedrich Engels

Nationalökonomie ist, wenn die Leute 
sich wundern, warum sie kein Geld 
haben.

Kurt Tucholsky

Das ständige Gerede vom Wirtschafts-
wachstum verstärkt die Neigung zu Wett-
bewerb und Neid. 

Dalai Lama 

Politik ist nur der Spielraum, den die 
Wirtschaft ihr lässt. 

Dieter Hildebrandt

Wer gut wirtschaften will, sollte nur die 
Hälfte seiner Einnahmen ausgeben, wenn 
er reich werden will, sogar nur ein Drittel.

Francis Bacon

Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich 
die Zukunft nicht. 

Werner von Siemens

Sparmaßnahmen muss man dann ergrei-
fen, wenn man viel Geld verdient. Sobald 
man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät.

Jean Paul Getty 

Bankraub: eine Initiative von Dilettanten. 
Wahre Profis gründen eine Bank.

Bertholt Brecht 

Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel 
zur Freiheit, dasjenige, dem man nach-
jagt, das Mittel zur Knechtschaft.

Jean-Jacques Rousseau

05.12.2017 | Vortrag
Time-varying Persistence in real Oil Prices and 
its Determinants
Thüringer Weg 7  /  K012
Im Rahmen des Chemnitzer Wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschungsseminares wird 
Dr. Christoph Wegener von der IPAG Business 
School Paris referieren. Die Veranstaltung fin-
det am Dienstag, dem 05.12.2017, von 17:30 
Uhr bis ca. 19:00 Uhr, im Raum K012 (Thürin-
ger Weg 7) statt. Es wird keine Teilnahmege-
bühr erhoben.
Nähere Informationen zu der Veranstaltung 
finden sich unter: https://www.tu-chemnitz.
de/wirtschaft/vwl4/forschungsseminar/
index.php

07.12.2017 | Vortrag
Strategic Design – Mehrwert für Unternehmen 
und Kunden
2 / B3
Im Rahmen Ringvorlesung "Strategisches 
Management" wird Professor Ralf Beuker von 
der IMSD Münster School of Design referie-
ren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 
dem 07.12.2017, von 9:15 Uhr bis ca. 10:45 
Uhr, im Raum 2/B3 (Reichenhainer Str. 70, 
Rühlmann-Bau) statt. Es wird keine Teilnah-
megebühr erhoben.
Nähere Informationen zu der Veranstaltung 
finden sich unter: https://www.tu-chemnitz.
de/wirtschaft/bwl9/lehre/lehrveranstaltun-
gen.php

14.12.2017 | Vortrag
Strategy and Leadership in Public Governance  
–  how we make decisions to control or regulate 
disruptive innovations or innovative projects?
2 / B3
Im Rahmen Ringvorlesung "Strategisches 
Management" wird Professor Henry Wissink 
von der School of Management, IT and Gover-
nance der University of KwaZulu-Natal referie-
ren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 
dem 14.12.2017, von 9:15 Uhr bis ca. 10:45 
Uhr, im Raum 2/B3 (Reichenhainer Str. 70, 
Rühlmann-Bau) statt. Es wird keine Teilnahme-
gebühr erhoben.
Nähere Informationen zu der Veranstaltung 
finden sich unter: https://www.tu-chemnitz.de/
wirtschaft/bwl9/lehre/lehrveranstaltungen.php

Veranstaltungshinweise


